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Ziel der folgenden Richtlinien bei Bauprojekten ist, Nachforderungen von Bauunternehmern, Handwerkern und anderen Lieferfirmen nach Möglichkeit zu verhindern, dabei aber auch eine faire Behandlung der beteiligten Firmen zu gewährleisten, jede Form von Vorteilsnahme zu unterbinden und im Ergebnis auch langfristig Bauvorhaben eine breite Wettbewerbsbasis zu sichern. 
1. Geltungsbereich 
Diese Richtlinien gelten für den AG sowie für beauftragte Projektsteuerer, Architekten, Fachingenieure und Gutachter. 
Diese Richtlinien sind anzuwenden auf Werkverträge mit ausführenden Unternehmern. 
Eine Umgehung der Richtlinien, d.h. ein Verzicht auf die beschriebenen Verfahren ist lediglich in Ausnahmefällen möglich, die schriftlich zu begründen und durch den AG/Projektsteuerer zu genehmigen sind. 
Langjährigen Geschäftspartnern bzw. Geschäftspartnern mit engen Verbindungen zum AG darf keine Sonderrolle bei der Bearbeitung von Nachforderungen eingeräumt werden. Gerade diese Partner müssen wissen, dass sie sich dem Wettbewerb bedingungslos stellen müssen. 
2. Allgemeine Regeln 
Der Projektleiter des AG wird von allen risikoträchtigen Vorgängen sofort unterrichtet. Die endgültige Entscheidung über Zustimmung oder Ablehnung von Nachforderungen behält sich der AG vor. 
Zielsetzung ist es, Meinungsverschiedenheiten über die Vergütung von Leistungsänderungen, Zusatzleistungen und Behinderungsfolgen auf dem Wege der Verhandlung außergerichtlich beizulegen. 
Wenn im Interesse des Unternehmens unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, sind die Mitarbeiter verpflichtet, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um einen Schaden abzuwenden; auch dann, wenn diese den folgenden Richtlinien entgegenstehen. 
3. Verfahren für die Behandlung von Nachforderungen bei Bauaufträgen
Für den AG ergeben sich beim Nachforderungsmanagement zwei Wirkungskreise:
1. vor dem Nachtragseingang die Nachtragprophylaxe und
2. nach dem Nachtragseingang die Nachtragsprüfung

4. Nachtragsprophylaxe
Der Leitsatz für die Nachtragsprophylaxe des AG lautet:
,,Der Auftraggeber hat Leistungsänderungen und Leistungsstörungen ab dem Versand der Verdingungsunterlagen zwingend zu vermeiden!“
Dazu dienen folgende Maßnahmen: 
4.1 Vor dem Versand der Verdingungsunterlagen
Vor dem Versand der Vergabeunterlagen ist durch den AG/Projektsteuerer für jede Vergabeeinheit eine Checkliste [Anlage 1] zu bearbeiten, mit dem Architekten/Ingenieur abzustimmen und durch den Projektleiter des AG freizugeben. 
4.2 Nach der Vergabe
Nach der Vergabe ist für jede Vergabeeinheit durch den Projektsteuerer eine zweite Checkliste [Anlage 2] zu bearbeiten, mit dem Architekten / Ing. abzustimmen und vom Projektleiter des AG freizugeben. 
Durch Bauleitung und Projektsteuerung ist während des gesamten Bauablaufes sicher zu stellen, dass: 
1. Stundennachweise und Bautagesberichte für jedes Gewerk aussagekräftig und vollständig vorliegen 
2. sowohl die Bauleitung ein Bautagebuch, als auch die Projektsteuerung ein Projekttagebuch, unabhängig voneinander, führen, in dem insbesondere alle risikoträchtigen Ereignisse (z.B. verspätete Planlieferungen, behördliche Auflagen, Planungsänderungen, Koordinationsmängel, Behinderungsanzeigen, etc. und die damit verbundenen Auswirkungen auf Kosten, Termine und Qualitäten) zu erfassen sind 
3. monatliche Terminkontrollen (Soll/Ist-Vergleich) differenziert nach Bauteilen/Ebenen/Gewerken durchgeführt und dem AG mit explizitem Hinweis auf kritische Punkte vorgelegt werden 
4. Nachforderungen von AN spätestens zwei Wochen nach Eingang bei der Bauleitung in geprüfter und verhandelter Form, einschl. des Formblattes Nachforderungsbearbeitung [Anlage 3] sowie der Auftragserteilung bei dem Projektleiter des AG (zweifach) vorliegen. 
5. Bei zeitkritischen Leistungen muss der Projektsteuerer unverzüglich nach Nachtragseingang die Anweisung zur Ausführung von Leistungen durch den AG [Anlage 05] veranlassen. 
5. Nachforderungsprüfung und Nachtragsentscheidung
Der Leitsatz für die Nachtragsbearbeitung des AG lautet:
Ziel des AG ist, nachträgliche Forderungen von AN vor der Ausführung zu beauftragen, oder im Negativfall auch ablehnen zu können!“

5.1 Allgemeines 
In jedem größeren Bauvorhaben werden Nachforderungen von Seiten der Auftragnehmer gestellt. 
Die häufigsten drei Formen sind: 
Zusatzaufträge, oder Teilkündigungen (Mengenänderungen)
Nachträge durch geänderte oder zusätzliche Leistungen
Behinderungen wegen z.B. nicht rechtzeitiger Planlieferungen
5.2 Verfahrensablauf 
Der organisatorische Ablauf der Bearbeitung einer Nachforderung ist im beigefügten Flussdiagramm dargestellt. 
Reicht ein Auftragnehmer eine Nachforderung ein, so ist das Formblatt zur Bearbeitung von Nachforderungen des AN durch den Arch./Ing./Projektsteurer auszufüllen [Anl. 03]. In dem Formblatt sind durch den Architekten/Ing. die Blöcke 1 – 6, durch den Projektsteuerer der Block 7 und durch den AG der Block 8 zu bearbeiten. 
Dieses Formblatt hat den Zweck, schnell und in einfacher Form, Ergebnisse der Prüfung einer Nachforderung darzustellen. Am Ende steht die Beauftragung bzw. Nicht-Beauftragung durch den AG.
Leitsatz für die Nachforderungsprüfung ist: 
„Der Maßstab für die Qualität der Nachforderungsprüfung des AG ist das deutliche Abnehmen des Prozentsatzes genehmigter Nachforderungen im Verhältnis zur Auftragssumme“
Im Rahmen der Nachforderungsprüfung sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:
1. Schnelle Reaktion auf den Nachtragseingang in formaler, inhaltlicher und strategischer Hinsicht
2. Beschaffung bzw. Anforderung erforderlicher Unterlagen
3. Kompensation nicht beschaffbarer Unterlagen, z.B. bei fehlender Urkalkulation Ansatz von Regelwerten für Allgemeine Geschäftskosten 6 %, Wagnis 2 % und Gewinn je nach Konjunkturlage z.B. 2 bis 4 %
4. Prüfung des Anspruchs dem Grunde nach im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen eindeutige Abgrenzung von 
- Nachtragsforderung 
- relevantem Bau-Soll und 
- nachträglich geforderter Leistungsabweichung 
- bzw. vom AG zu vertretender Leistungsstörung
5. Prüfung des Anspruchs der Höhe nach
6. Prüfung der Möglichkeit von Gegenforderungen - Verhandlungsmanagement mit Vorbereitung von Ort, Zeit und Ablauf, Eröffnung, These - Gegenthese - Synthese, Abschluss mit „nur Sieger auf beiden Seiten“ und Protokollierung. 
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